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Die Einverständniserklärungen der Eltern müssen vorliegen, damit die Klassenfahrt von der
Schulleitung überhaupt genehmigt werden darf, wie hier auch schon zuvor erwähnt (siehe
https://www.schulministerium.nrw/sites/default/…n-Formblatt.doc). In den Erklärungen werden
die Kosten benannt und die Eltern unterschreiben, dass sie diese Kosten auch übernehmen
werden.

Da eine Klassenfahrt eine schulische Pflichtveranstaltung ist, ist ein Fernbleiben nur aus
gesundheitlichen Gründen möglich (oder: Ausschluss des Schülers vonseiten der Schule
aufgrund von Fehlverhalten). Andernfalls handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit.

Sollten trotzdem zusätzl. Kosten für die Schule entstanden sein, obwohl das Kind nicht mitfährt,
müssten die Eltern diese übernehmen. Diese können schließlich nicht auf die anderen umgelegt
werden.

Wenn die Missachtung der Schulpflicht schon angekündigt wird, könnte man eine Attestpflicht
für den Schüler einführen. Das wird aber wohl auch nicht viel ändern - die Eltern holen sich
dann eben ein Attest. Das tun sie wahrscheinlich so oder so. Man könnte dann noch das Attest
anzweifeln... aber ich glaube kaum, dass jmd. bereit ist, das Ganze soweit zu eskalieren. Dann
bleibt das Kind halt daheim.
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